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Friedhofreglement; Totalrevision 
___________________________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
Das gültige Friedhofreglement stammt aus dem Jahr 1989 und wurde in der Zwi-
schenzeit nur geringfügig angepasst. Veränderte Gewohnheiten im Bestattungs-
wesen, Wünsche und Anregungen aus der Bevölkerung und den Bestattungsdien-
sten, eine klare Aufgabenaufteilung innerhalb der Verwaltung sowie Vorgaben bei 
der Budgetierung haben zu dieser Totalrevision geführt. 
 
Für die Ausarbeitung des vorliegenden totalrevidierten Friedhofreglementes wurden 
diverse Reglemente aus anderen Gemeinden sowie das Musterreglement des Ver-
bandes Schweizer Bildhauer und Steinmetzmeister zu Rate gezogen. 
Einen ersten Entwurf der Gesamtüberarbeitung wurde im Dezember 2005 zur Stel-
lungnahme an den Gemeindepräsidenten, den Gemeindeschreiber, den Abwart 
Aufbahrungshalle, den Chef Werkhof und die ortsansässigen Bestatter und Bildhauer 
versandt.  
Die entsprechenden Stellungnahmen und die neuen Erkenntnisse aus der aktuellen 
Organisationsentwicklung sind ebenfalls eingeflossen. Beim Entwurf handelt es sich 
um eine Gesamtüberarbeitung. Er ist mit Inhaltsverzeichnis versehen und nach 
sachlogischen Kriterien aufgebaut/strukturiert.  
 
Die Entschädigungen und Gebühren sollen, wie in Art. 40 Abs. 2 erwähnt, grundsätz-
lich kostendeckend sein. Deshalb wurden diese im Anhang angepasst. Weiter 
wurden Kosten, welche bis anhin von der Einwohnergemeinde Derendingen über-
nommen wurden, aus den Leistungen gestrichen (für eine verstorbene Person, 
welche in Derendingen wohnhaft war). Es sind dies: 

 Uebernahme der Transportkosten vom Sterbeort in die Friedhofhalle, im Maximum 
Fr. 200.00 

 Die Entschädigung von höchstens drei Beerdigungshelfern.  
Neu: Die Mitarbeit durch einen Friedhofgärtner bei der Bestattung (also wird nur 
noch eine Person zur Verfügung gestellt resp. entschädigt). 

 
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 23. April 2009 das totalrevidierte Fried-
hofreglement z.H. der Gemeindeversammlung einstimmig genehmigt. 
 
 
Beschlussesentwurf: 

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen der vorliegenden Totalrevision des 
Friedhofreglementes einzutreten und das Reglement zu genehmigen. 
 
 
 Der Gemeindepräsident 
  
 
 Kuno Tschumi 
 
 
Beilage: Reglement 
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